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2. 04.12.2001 Herrn Herbert Peter 
  Stadt SCHWANDORF 

Vor diesem Hintergrund hatten Sie die Frage gestellt, ob die möglichen Folgewirkungen der 

Ansiedlung des genannten Discounters sich danach unterscheiden, ob der Standort im Be-

reich des Schwandorfer Gewerbegebietes Brunnfeld oder im benachbarten Gewerbegebiet 

Albernhofen auf Wackersdorfer Gemarkung erfolgt. 

Aus fachgutachterlicher Sicht ist dazu anzumerken, dass es aller Voraussicht nach im Hin-

blick auf die zu erwartende Umsatzumlenkung und damit die Wirkungen des Ansiedlungs-

vorhabens allenfalls einen graduellen Unterschied macht, ob die Ansiedlung westlich oder 

östlich der Autobahn im unmittelbaren Bereich der gleichen Autobahnanschlussstelle er-

folgt. 

Mit anderen Worten ist davon auszugehen, dass die Wirkungen der Ansiedlung auf die In-

nenstadt von SCHWANDORF nahezu identisch sein werden - gleich ob sie unmittelbar 

westlich oder unmittelbar östlich der Autobahn erfolgt. 
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